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Sehr verehrte Reisegäste,

wir sind bekannt dafür, dass wir hinsichtlich Inhalt, Streckenfüh-

rung und Hotels Besonderes bieten. Jahr für Jahr überarbeiten wir 

unsere Reiseangebote, nehmen Anregungen unserer Gäste auf 

und verfeinern somit unsere Arrangements. Wieder waren wir für 

Sie unterwegs, um neue Ziele, Reiserouten und empfehlenswer-

te Hotels zu fi nden, die Ihren und unseren Qualitätsansprüchen 

gerecht werden und allgemeinen Preisvorstellungen entspre-

chen. So glauben wir, auch in diesem Reisejahr 2012, das in uns 

gesetzte Vertrauen rechtfertigen zu können. Oftmals begleiten 

eigene Reiseleiter oder gute Gebietsreiseleiter unsere Fahrten 

und bringen Ihnen durch wissenswerte Erläuterungen Land und 

Leute näher. Wir hoff en, dass jede Reise mit uns für Sie ein Erlebnis 

wird, an welches Sie gerne zurückdenken. 

Zu einer hochwertigen Busreise gehört natürlich auch ein mo-

dernes Fahrzeug: Sie fahren bei uns in komfortablen Setra-Omni-

bussen neuester Bauart, die über weit verstellbare Schlafsessel 

mit Fußstützen, zugfreie Heizungs- und Lüftungssysteme, Pano-

ramaverglasung, Kühlschrank, Mini-Küche, mehrere, voneinander 

unabhängige Bremssysteme und weitere technische Fi nessen ver-

fügen. Auch ein Wasch raum mit WC gehört selbstverständlich zur 

Ausstattung aller Busse. Alle Reisen werden in vollklimatisierten 

Fahrzeugen durchgeführt!  

Unsere Omnibusfahrer sind meist jahrelang in unserem Betrieb 

beschäftigt und bringen Sie sicher und souverän an Ihr Ziel. Höf-

lich und zuvorkommend werden Sie von Ihrem Chauff eur betreut. 

Ihre Umsicht und Hilfsbereitschaft gehören zu unserem guten Ruf.
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Gute Reise!

R e i s e b e d i n g u n g e n

Reiseveranstalter:

Rotrehre 11 · 31542 Bad Nenndorf

Tel. 05723/3501 · Fax 05723/2514

info@juergens-reisen.de

www.juergens-reisen.de

9.1. bis 9.3. entsprechend angewandt.

10. Umbuchungen und Änderungen auf  
Verlangen des Reisenden

Verlangt der Reisende nach Vertragsschluss Änderun-
gen oder Umbuchungen, so kann der Reiseveranstal-
ter bei Vornahme entsprechender Umbuchungen etc. 
ein Bearbeitungsentgelt von pauschaliert 15 EURO 
verlangen, soweit er nach entsprechender ausdrückli-
cher Information des Reisenden nicht ein höheres Be-
arbeitungsentgelt oder eine höhere Entschädigung 
nachweist, deren Höhe sich nach dem Reisepreis un-
ter Abzug des Wertes der von dem Reiseveranstalter 
ersparten Aufwendungen sowie dessen bestimmt, 
was der Reiseveranstalter durch anderweitige Ver-
wendung der Reiseleistungen erwerben kann.

11. Reiseabbruch

Wird die Reise nach Reisebeginn infolge eines Um-
standes abgebrochen, der in der Sphäre des Rei-
senden liegt (z. B. Krankheit), so ist der Veranstalter 
verpfl ichtet, bei den Leistungsträgern die Erstattung 
ersparter Aufwendungen sowie erzielter Erlöse aus 
der Verwertung der nicht in Anspruch genommenen 
Leistungen zu erreichen. Das gilt nicht, wenn völlig 
unerhebliche Leistungen betroff en sind oder wenn 
einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestim-
mungen entgegenstehen.

12. Kündigung bei schwerer Störung durch den 
Reisenden – Mitwirkungspfl ichten

12.1. Der Veranstalter kann den Reisevertrag fristlos 
kündigen, wenn der Reisende trotz Abmahnung er-
heblich weiter stört, so dass seine weitere Teilnahme 
für den Veranstalter und/oder die Reiseteilnehmer 
nicht mehr zumutbar ist. Dies gilt auch, wenn der 
Reisende sich nicht an sachlich begründete Hin-
weise hält. Dem Veranstalter steht in diesem Fall der 
Reisepreis weiter zu, soweit sich nicht ersparte Auf-
wendungen und Vorteile aus einer anderweitigen 
Verwertung der Reiseleistung(en) ergeben. Schadens-
ersatzansprüche im übrigen bleiben unberührt.

12.2. Der Reisende soll die ihm zumutbaren Schritte 
(z. B. Information des Veranstalters) unternehmen, um 
drohende ungewöhnlich hohe Schäden abzuwenden 
oder gering zu halten.

13. Mindestteilnehmerzahl

13.1. Ist in der Beschreibung der Reise (Prospekt/
Katalog) ausdrücklich und in der Reisebestätigung 
auf eine bestimmte Mindestteilnehmerzahl und die 
Rücktrittserklärungsfrist (spätestens bis zwei Wochen 
vor Reisebeginn) hingewiesen, so kann der Veranstal-
ter erklären, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht er-
reicht und die Reise nicht durchgeführt wird.

13.2. Der Veranstalter wird dem Reisenden die Erklä-
rung nach Ziff er 13.1. unverzüglich nach Kenntnis der 
nichterreichten Teilnehmerzahl, spätestens bis zwei 
Wochen vor Reisebeginn zugehen lassen.

13.3. Der Reisende kann die Teilnahme an einer min-
destens gleichwertigen anderen Reise verlangen, 
wenn der Veranstalter in der Lage ist, eine solche 
Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem 
Angebot anzubieten.

13.4. Der Reisende hat sein Recht nach Ziffer 13.3. 
unverzüglich nach Zugang der Erklärung des Veran-
stalters diesem gegenüber geltend zu machen.

13.5. Macht der Reisende nicht von seinem Recht 
nach Ziff er 13.3. Gebrauch, so ist der vom Reisenden 
gezahlte Betrag unverzüglich zurückzuerstatten.

14. Kündigung infolge höherer Gewalt

14.1. Erschwerung, Gefährdung oder Beeinträchti-
gung erheblicher Art durch bei Vertragsschluss nicht 
vorhersehbare Umstände berechtigen beide Teile 
nach § 651 j Abs. 1 BGB zur Kündigung des Reisever-
trages.

14.2. Entschädigungen und Abrechnungen ergeben 
sich aus § 651 j Abs. 2 BGB.

14.3. Der Veranstalter ist im Kündigungsfall zur Rück-
befoÅNrderung verpfl ichtet, falls der Vertrag die Be-
förderung mit umfasst. In jedem Fall hat er die zur 
Vertragsaufhebung erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen.

14.4. Informationspfl ichten des Veranstalters im Übri-
gen bleiben unberührt.

15. Reisemängel, Obliegenheiten des Reisenden, 
Rechte des Reisenden

15.1. Bei nicht vertragsgemäßen Reiseleistungen 
kann der Reisende Abhilfe (Mangelbeseitigung oder 
gleichwertige Ersatzleistung) verlangen.

15.2. Reisemängel sind dem Reiseleiter oder bei des-
sen Nichterreichbarkeit bzw. Fehlen beim Veranstalter 
direkt anzuzeigen, soweit dies dem Reisenden nicht 
wegen erheblicher Schwierigkeiten unzumutbar ist 
(Telefon- und Faxnummern ergeben sich aus den 
Reiseunterlagen). Bei schuldhaftem Unterlassen der 
Mängelanzeige stehen dem Reisenden keine Ansprü-
che auf Herabsetzung des Reisepreises zu.

15.3. Der Reisende kann selbst zur Abhilfe schreiten, 
wenn die Reise einen Mangel oder Mängel aufweist, 
er dem Veranstalter eine angemessene Frist zur Ab-
hilfe setzt und der Veranstalter bis zum Ablauf dieser 
Frist nicht für Abhilfe (vgl. Ziff er 15.1.) sorgt. Der Rei-
sende kann dann Ersatz seiner erforderlichen Auf-
wendungen verlangen. Keine Fristsetzung ist bei Ver-
weigerung der Abhilfe, bei besonderem Interesse des 
Reisenden an sofortiger Selbsthilfe erforderlich, ferner 
bei unverhältnismäßigem Aufwand des Veranstalters.

15.4.1. Der Reisende kann den Reisevertrag kündi-
gen, wenn die Reise durch den Reisemangel erheb-
lich beeinträchtigt ist, er dem Veranstalter eine ange-
messene Frist zur Abhilfe setzt und diese Frist nutzlos 
verstreicht. Die Fristsetzung ist nicht erforderlich bei 
Unmöglichkeit der Abhilfe, Abhilfeverweigerung, 
wenn die sofortige Kündigung durch ein besonderes 
Interesse des Reisenden gerechtfertigt ist oder wenn 
dem Reisenden die Reise infolge eines Mangels aus 
wichtigem und für den Veranstalter erkennbarem 
Grund nicht zuzumuten ist.

15.4.2. Bei berechtigter Kündigung kann der Veran-
stalter für erbrachte oder zur Beendigung der Reise 
noch zu erbringende Reiseleistungen nur eine Ent-
schädigung verlangen (Berechnung nach § 651 e Abs. 
3 BGB). Bei wertlosen (kein Interesse“ des Reisenden) 
erbrachten oder zu erbringenden Reiseleistungen be-
stehen keine Entschädigungsansprüche.

15.4.3. Der Veranstalter hat nach Kündigung die er-
forderlichen Maßnahmen zu treff en, für die Rückbe-
förderung zu sorgen und die Mehrkosten zu tragen, 
wenn die Beförderung Bestandteil des Reisevertrages 
ist.

15.5. Der Reisende kann unbeschadet der Minderung 
oder der Kündigung Schadensersatz wegen Nichter-
füllung verlangen, es sei denn, der Mangel beruht auf 
einem Umstand, den der Veranstalter nicht zu vertre-
ten hat.

16. Haftungsbeschränkung

16.1. Die vertragliche Haftung des Veranstalters für 
Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt,

16.1.1. soweit ein Schaden des Reisenden weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder

16.1.2. soweit der Veranstalter für einen dem Reisen-
den entstehenden Schaden allein wegen eines Ver-
schuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

16.2. Gelten für eine von einem Leistungsträger zu 
erbringende Reiseleistung internationale Überein-
kommen oder auf diesen beruhende gesetzliche 
Bestimmungen, nach denen ein Anspruch auf Scha-
densersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen 
oder Beschränkungen geltend gemacht werden 
kann, so kann sich der Veranstalter gegenüber dem 
Reisenden auf diese Übereinkommen und die darauf 
beruhenden gesetzlichen Bestimmungen berufen.

16.3. Für alle gegen den Veranstalter gerichteten 
Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Hand-
lung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruhen, haftet der Veranstalter bei Sachschäden bis 
4000 EURO. Übersteigt der dreifache Reisepreis die-
se Summe, ist die Haftung für Sachschäden auf die 
Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt. Diese 
Haftungshöchstsummen gelten jeweils je Reisendem 
und Reise.

17. Ausschlussfrist und Verjährung

17.1. Ansprüche wegen mangelhafter Reiseleistung 
nach den §§ 651 c bis 651 f BGB – ausgenommen 
Körperschäden – hat der Reisende innerhalb eines 
Monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendi-
gung der Reise gegenüber dem Veranstalter geltend 
zu machen, sofern nicht die Frist ohne eigenes Ver-
schulden nicht eingehalten werden konnte.

17.2. Ansprüche des Reisenden im Sinne der Ziffer 
17.1. – ausgenommen Körperschäden – verjähren 
grundsätzlich in einem Jahr nach dem vertraglich 
vorgesehenen Reiseende. Die Verjährungsfrist von ei-
nem Jahr beginnt nicht vor Mitteilung eines Mangels 
an den Veranstalter durch den Reisenden. Bei grobem 
„eigenem“ Verschulden sowie bei Arglist verjähren die 
in Ziff er 17.1. betroff enen Ansprüche in drei Jahren.

Bankverbindungen:
Sparkasse Schaumburg

Konto-Nr. 313 142 796 (BLZ 255 514 80)

Volksbank in Schaumburg eG

Konto-Nr. 170 270 000 (BLZ 255 914 13)

Hannoversche Volksbank eG

Konto-Nr. 640 100 700 (BLZ 251 900 01)
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Jürgens

Omnibusreisen GmbH

Jürgens Omnibusreisen aus Bad Nenndorf blicken auf eine lan-

ge erfolgreiche Firmengeschichte zurück und werden inzwischen 

schon in der 4. Generation geführt.
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